
Rechtsonwollsprüfung im Slrqfrecht

Herbst 2O2O

A. Aufqobenstellunq

Erheben Sie oufgrund des lhnen vorgelegten ,,Gerichtsoktes" ols Verteidiger
des R S dos/die in Froge kommende(n) Rechtsmittel gegen dcs Urteil des
Fürstlichen Londgerichts vom 30.0 1 .2020.

B. Prüfunsshinweise

Sie können dovon ousgehen, doss

o sömtlicheAktensiückedieerforderlichen Unterschriften oufweisen;

. sömtliche Vollmochten gehörig erteilt wurden;

. sonstige Rechtsmittel- und ollföllige weitere Fristen eingeholten wurden;

. sömtliche Lodungen gehörig und rechtzeitig erfolgten;

. die nicht vorgelegten ,,Ordnungsnummern" für die Lösung des Folles

unerheblich sind.

Dos Punktemoximum betrögt 50 Punkte. Die Prüfung gilt ols bestonden, wenn
mindestens 30 Punkte ezielt werden.

Voduz, 19.08.2020

Uwe Öhri.
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Der/Dem

Fra urlH errn U ntersuch un gsrichter

VADUZ

03.0920180st7

und. schweizer Strafregisterauskunft des

LANDGERiCHT
i
I

i

Postaufgabe:

Unter Anschluss eines Abschlussberichtes der Landespolizei vom Zg.os.211fl, Fall-Nr. FL-201t-
08-031, mit dem Antrag auf Durchführung vo.n Vorerhebungen'gegen 6SIID Seb.

Fm 1D.1981, wegen des Verdachtes nach 55 133 Abs. L und 135 Abs. I SIGB durch:

t. (inholung einer liechtensteinischen

Verdächtig"n; )
2. Einvernahme des Verdächtigen gg!-n. S 23 StpO im Rechtshilfeweg;

Lrrcrrrrustrt TSCHE STRRTSAruWALT5CHÄFT

Vad ber 201E BRC|/BRC|
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LANDESPOLIZEI
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN

Fall-Nr.'

Sachbearbeitung

Abteilung

Datum

Bericht an:

Kopie an:

Kopie an:

Kopie an:

Gegen:

Abschlussbericht
gem.S11Abs.2SIPO

Tatbestand 1

Taterfolg

^-

FL 20111-08-003L

Büchel Günther
Kommissariat Sicherheit
Donnerstag, 28. August 201$

FL 2018-08-0031 L|e

ii,P ?dg36o

EINGANG IN DER
GERICHTSABTEILUhIG

AM: 0 3. Sep. 2913

Tatverdächtigte/r

Geschädigte/r

Deliktsgut

Tatbestand 2

Taterfolg

Tatverdächtigte/r

Geschädigte/r

Deliktsgut

Tatort

Tatzeit

visiert:
freigegeben

NP7

NP2

5A

NP7

NP2

sA4

28.08.201t Büchel Günther
29.08.2078 Blumenthal Gino

Liechtensteinische Staatsanwaltschaft
Liechtensteinische Staatsanwaltschaft
Ausländer- und Passamt
Landespolizei
Bekannte Täterschaft

SIGB, 5133 Veruntreuung

Betrag: CHF 2'200.00

SIR(Dseb.ll1e81
F-Dl, eeb.Il.198o, pB

Pos.-Nr. 7,2, 3

StGB, 5135 Dauernde Sachentziehung

Betrag: CHF 350.00

-f 

Rtl, eeb.-.1e81
rilr D-, eeb. ll19go, pB

Schlüssel

FL-9485 Nendeln, Il-Strassell, Lagerraum

Anfang 2016bis Montag, 4. August 2Ot8 ca.15:00 Uhr

überprüfte Person Np3 MIIf Sarina, eeb.I.fggf

FIf Dlerscheint am 04.08.2018 persönlich beim Schalter der Landespolizei und bringt zur
Anzeige, dass sich S- RlItvor längerer Zeit seine Beschallungsanlage ausgeliehen habe, und
,IInl!urcse laur uEr rrlEirrerprafrrorm ,,ncaroo.cn zum KauT anorete.

- 2, SeP, t0t8F"EG
E*

Liechtensteinische Staatsanwaltschaft

Beilagen

? S^ 7-4e /3ü--GZ

FL-24286-DS_ZENT-1



3- FL 2018-08-0031 2/8

Sachverhalt

Tatbestand 1

slll Rlwird dringend verdächtigt eine Beschallungsanlage (pA-Anlage), die er sich Anfang
2o76von FII Dl|lfür eine Pafi ausgeliehen hatte, nicht mehr in den Lagerraum in FL-94g5
Nendeln, IElfstrasse l, zurückgeführt zu haben, wo tlll il diese mit dem
Einverständnis von F- D- abgeholt hafte.

s{ll Rlff stellte stattdessen die Beschallungsanlage ca. Anfang Juli zot6 auf der
lnternetplattform "ricardo.ch" zum Kaui ein. Das entsprechende Angebot wurde am 05.07.2016 / tZ.4O
Uhr beendet, ohne dass die Anlage einen. Käufer fand.

Die Beschallungsanlage ist bestehend aus zwei JBt
Basslautsprechern, sowie einer Endstufe der Marke Behringer.

Passivlautsprechern, zwei Elektro-Voice

Fff-D- entstand ein Vermögensschaden von 2'200 CHF. Er weiss bis zum heutigen Tag nicht,
wo sich die Anlage befindet.

Tatbestand 2
srlll p wird dringend verdächtigt den Schlülsel zum gegenständlichen Lagerraum F-f
ryf dauernd entzogen zu haben, da SlI Rll diesem den Schlüssel nicht mehr
zurückgebracht hatte.

FIII DII entstand dadurch ein Verrnögensschaden von 350 CHF für die BeschafFung eines
neuen Türschlosses

Vermöeensschaden
Es entstand ein Gesamtvermögensschaden von 2'550 cHF zum Nachteil von Fl DI

Beweismittel

Beim Tatort händelt es sich um einen Lagerraum, welcher von FeD{Ilvon der Firma CONFIDA
zum monatlichen Preis von 150.00 CHF angemietet wurde. Darin befindet sich unter anderem auch eine
komplette Wohnungseinrichtung von FIII U, sowie dessen Schallplattensammlung.

Das Lager befindet sich in Nendeln und es existiert gemäss telefonischen Angaben von FlIlqI
lediglich ein schlüssel, wobei sich dieser wahrscheinlich bei 

-Rf)befinde.

visiert:
freigegeben

28.08.2018 Büchel Günther
29.08.2Ötgt Blu menthal Gino FL-24286.D8 ZENT-1
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NochwährendderBefragungwürdedievonF-D-angegebenWEB-Adress.eüberprüft.

www. ricardo.chlka ufen/m usik-u nd-m usikinstrumente/pas-u nd-liveeq u ipment/boxen-u nd-pa-
svsteme/pa-a nlaee-ibl-ev-beh rinser-hh/v/a n739201846

Dabei konnte festgestellt werden, dass die Beschallungsanlage auf der PlatEform "ricardo.ch" keinen
Käufer fand. Die Auktion war am 06.07.2o76beendet worden. (siehe Beilage)

Der Verkäufer der Waren ist unter dem Benutzernamen "sarina91" aufgeführt. Ermittlungen im Umfeld
vonSlIRllergaben,dassdessenFreundinM-SarinaheisstundJahrgang1991
hat. Der Account läuft aller Voraussicht nach.auf den Namen dieser Freundin, zumal die Wohnadresse der
beiden identisch ist. Eine entsprechende Bestätigung war von der Firma "ricardo.ch" aber nicht zu
erhalten.

Weiters beabsichtigen die beiden (SIl RO und MlIf Sarina) Anfang September
nach lrland auszuwandern. Darauf deutet auch hin, dass Sl- ü seine gesamte
Woh n ungseinrichtung a uf verschiedenen Platfformen zum Kauf anbietet.

Auf dem "facebook"-Accöunt von SID Rllkonnten später die Lautsprecher (jBL und Electro-
Voice) aufgespürt werden. Dabei ist ersichtlich, dass die Beschallungsanlage in einem Musikproberaum
steht. Wo sich dieser Raum befindet ist jedoch nicht bekannt. (Siehe Fotodokumentation)

>

F-DlIwurde am 04.08.2016 beim Polizeiposten in Vaduz zur Sache böfragt. (siehe Beilage)

Telefonate mit FII D-)

'Am 13.08.2018ertolete um 12.00 Uhr ein Telefonat mit F-DIF

Dabei gab er an, dass er keinerlei Quittungen zu Hause habe. Es wäre möglich, dass sich diese im Lager
befänden. Das Lager habe er aber noch nicht öffnen können. Gemäss seinen Aussagen habe die Firma
Confida AG keinen Zweitschlüssel, weshalb das gesamte Schloss ausgetauscht werden. müsste, was
Folgekosten von 350 CHF verursachen würden. Auf Grund dessen möchte F- DJwarten, bis
sl-(!|den Schlüssel herausgibt. F-DJwolle diese Kosten nicht tragen

.le uf gdu GruLir dr, udss )lID nllnacnsiens auswanoern und erne Erosse
Abschiedsparty feiern werde. fII DIf rechne damit, dass SIIII R- auf den
01.09.2018 die Schweiz verlassen werde.

Weiters habe er in Erfahrung gebracht dass SII Rlfeinen Proberaum in Sevelen (SG) habe,
F- fllkönne aber keine Angaben zum Standort machen.

obwohl er es vbrsucht habe, habe er keindn Kontakt mehr mit 

-R-herstellen 

könn'en. Er
werde aber lnformationen, die SI Rf betreffen, sofort der Landespolizei zukommen lassen.

visiert:
freigegeben

28.08.2078 Büchel Günther
29.08.201ß Blumenthal Gino FL-24286.D8 ZENT-1



.-1 FL 2018-08-0031 418

Am 28.08.201t erfolete um.ca. 11.40 Uhr ein weiteres Telefonat mit FIID-l:

Dabeigab F-Dllan, dass die Kosten für das Schloss bei 350 CHF liegen würden.

Er habe über Bekannte erfahren, dass SII b vergangene Woche ein Fest in österreich
gemacht habe, wo dies gewesen sei; könne er allerdings nicht sagen.

Wo sich sII flJderzeit aufhalte, sei ihm auch nicht bekannt.

Ermittlun gen I Massnahmen

s-RIwurdeam11.08'201tschriftlichdurchdenSchreibendenzueinerBefragungaufden
22.O8.20Lt / S.3O Uhr eingeladen. Ebenfalls wurde er vom Polizeiposten in Buchs darüber in Kenntnis
gesetzt,dassersichbeiderLandespolizeizwecksEinvernahmemeldensolle.SfRrerschien
weder zur Befragung, noch setzte er sich mit dem Schreibenden bzw. der Landespolizei in Verbindung.

M-Sarina,dieLebenspartnerinvonSIRIrkonnteebenfallswedertelefonisch
noch persönlich kontaktiert werden. Auf ihren Namen dürfte der "ricardo.ch"-Account laufen. Ob sie
Kenntnis darüber hat, dass auf diesem Account waren verkauft werden, die nicht SIII) R-
zustehen, ist nicht bekannt.

Beriihterstattung
F- Dlf wurde über eine Berichterstattung an die Liechtensteinische Staatsanwaltschaft in
Kehntnis gesetzt.

Einvernahme F{I DI
Ausdruck des Angebots auf "ricardo.ch"
Fotodokumentation

visiert:
freigegeben

28.08.20If Büchel Günther
29.o8..z}ig Blu menthal Gino FL-24286-DB ZENT-I



Anhang: Personen

Person

Beteiligung

Name

Geburtsname
Vornamen

Geburtsdatum

Schriftenort I Land

Nationalitäten

Zivilstand

Wohnadresse

Telefon Mobil Privat

Person

Beteiligung

Name

Geburtsname

Vornamen

Geburtsdatum

Schriftenort / Land

Nationalitäten

Zivilstand

Beruf

Wohnadresse

Telefon Mobil Privat

Arbeitsort
Mutter Geb. Name Vorname

Besitzer

Besitzer

Besitzer

Besitzer

NP1

Tatverdächtiglelrsln
.-
--
I.rgsr
Aarau / Schweiz

Schweiz
ledig
CH-9470 Buchs Werdenberg, 

-
-

NP2

Geschädigte/r
FÜ
ilpt-
Orgeo
Schaan / Liechtenstein
Liechtenstein
ledig
AngestellterlFIt
FL-9494 Schaan,If
78sI)
lllnc51
F-HIIM'

Lautsprecher, JBL

Lautsprecher, Electro-Voice
Verstärker, Behringer
Schlüssel

FL 2010-08-0031 sla

Geschlecht m

Geschlecht m

sA1

sA2

sAi
sA4

visiert:
freigegeben

28.08.201f Büchel Gürither
29.08.2018 Blumenthal Gino FL-24286-DB_ZENT-1



Person

Beteiligung

Name

Geburtsname

Vornamen

Geburtsdatum

Schriftenort I Land

Nationalitäten

Zivilstand

Wohnadresse

Telefon Mobil Privat

visiert:
freigegebenl

^A-

NP3

Überprüfte Person
M-
Mr-l
Sarina

If,ggr

-/schweiz
Schweiz

TD
CH-947 O Buchs Werden berg, Il
077-

FL 2018-08-0031 618

Geschlecht w

28.08.201.8 Büchel Günther
29.08.2070 Blu menthal Gino EL-24286-DB ZENT-I



Anhang: Sachen

Sache

Beteiligung

Status

Sachbezeichnung

Anzahl

Marke

Modell/Typ
Farben

Wert
Beschreibung

Besiü,ei

Sache

Beteiligung

Status

Sachbezeichnung

Anzahl

Marke

Modell/Typ
Farben

Wert
Beschreibung

Bemerkung

Besitzer

visiert:
freigegeben:

28.08.20L4 Büchel Günther
29.O8.20L9 Blu menthal Gino

- A7-

sAl

Deliktsgut
gesucht

Lautsprecher
2

JBL

Passiver PA Lautsprecher 15 Zoll JBLJRX1Z5 500 W
schwarz,
cHF 1'500.00
Hoch- und Mitteltöner incl. zwei Basstreibern (passiv)

NP2 FTIDII 11980

sA2

Deliktsgut
gesucht
Lautsprecher
2

Electro-Voice
Eigenbau

schwarz,
cHF 400.00
Subwoofer (passiv)

Occassionskauf

NP2 FtrD--rgeo

FL 20U-08-0031_ 718

FL-24286-DB ZENT-1



Sache

Beteiligung

Status

Sachbezeichnung

Anzahl

Marke

Farben

Wert
Beschreibung

Bemerkung

Besitzer

Sache

Beteiligung

Status

Sachbezeichnung

Anzahl

Wert
Beschreibung

Besitzer

visiert:
freigegeben

28.08.201t Büchel Günther
29.08.201d Blumenthal Gino

-^s- FL 2oill-08-0031 818

sA3

Deliktsgut
gesucht

Verstärker
1

Behringer
silbergrau,
cHF 300.00 

.

Verstärker
Occassionskauf

NP2 FIDtlll.rgao

sA4

Deliktsgut
gesucht
Schlüssel
t
cHF 350.00
Für den Neueinbau des Schlosses werden vom Vermieter 350 CHF in
Rechnung gestell! da der Schlüssel nicht mehr verfügbar ist.

NP2 F- DII llrgeo

FL.24286.D8 ZENT.1
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Strafsache gegen SlIl RID
Einvernahme zur Sache

Einvernahme zur Sache als Geschädigte/r

LANDESPOLIZEI
FÜRSTENTUM LIEcHTENSTEI N

Fall-Nr.:
Befragung durch:
Ort der Befragung:
Datum / Uhrzeit:
Weiter anwesend:

Name:
Geburtsname:
Vornamen:
Geburtsdatum:

Schriftenort / Land:
Nationalitäten:
Zivilstand:
Beruf:
Wohnadresse:
Telefon Mobil Privat:
Arbeitsort:
Mutter Geb. Name Vorname:

FL 201f-08-0031
Büchel Günther lfommissariatlsicherheit)
Polizeiposten Vaduz
Montag, 4. August 201,8 /15:29 Uhr

F;I
D.!I
Irgeo
Schaan / Liechtenstein
Liechtenstein
ledig
Angestellterlll
FL-9494 Schaan,(f
78elD
ITACIIIIFIIIHIIMII

Geschlecht m

a

Belehrungen, Hinweise und Erklärungen

5 119 SIPO

Verhä ltnis zumf zur Verdächtigen

Weder verwandt noch verschwägert.

5 116 SIPO

Übersetzungshilfe

Sie werden informieft, dass Sie die Möglichkeit haben, dieser Vernehmung eine übersetzungshilfe
beizuziehen.

e lch kann mich in der deutschen Sprache ausreichend verständigen und benötige keine
Übersetzungshilfe.

5 115 SIPO

Vertrauensperson

Sie haben die Möglichkeit, eine Vertrauensperson zur Vernehmung beizuziehen.

Gewerbeweg4l9490vaduz I Liechtenstein lT+4232367:.tr I F+423 236 T. 22linto@landespolizei,li lwww.landespolizei.li

,1i.2-#
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^3

lch verzichte ausdrücklich auf die Möglichkei! eine Vertrauensperson der Vernehmung
beizuziehen

'Y 
5 32 stPo

Privatbeteiligung

Sie werden über die Möglichkeit des Privatbeteiligtenanschlusses und die Rechte des Privatbeteiligten
gemäss S 32 SIPO (Beweisantragsrecht, Akteneinsichtsrechq Anwesenheitsrecht an der
Schlussverhandlung, Subsidia ranklage) belehrt.

5 118 SIPO

, Wahrheitspflicht

Sie werden mit dem Gegenstand derVernehmung vertraut gemacht und ermahn! nach bestem Wissen
und Gewissen die reine Wahrheit anzugeben und nichts zu verschweigen. Sie werden darauf
hingewiesen, dass sie sich mit einer falschen Aussage strafbar machen können.

Frage-1 Sie bringen am 04.08.201-$zur Anzeige, dass ein Kollege von lhnen Waren
im lnternetverkaufen wolle, die lhnen gehören. Was sagen Sie dazu?

Ja, das ist richtig

Vorca.vieroderfünfJahrenhabeicheinLagerinNendelnvonderFirmaConfida angemietef in
welchem ich verschiedene Waren aus meiner alten Wohnung lagerte. Dabei handelt es sich um eine
kompletle Wohnungseinrichtung. Für das Lager habe ich einen Mietvertrag mit der Firma Confida
abgeschlossen und bezahle dafür monatlich 150 CHF.

ln diesem Lager befindet sich oder sollte sich noch befinden eine komplette Wohungseinrichtung
(Bett/Couch/Kleiderschrank/Schreibtisch/Bürostühle/verschiedene Regale und Bekleidung)

Weiters ist in diesem Lager meine Schallplattensammlung gelagert, die einen Wert von ca. 10'000 CHF
hat.

Weiters habe ich eine komplette Beschallungsanlage (PA) in diesem Lager eingestellt.

Anfang zoldhabe ich meinem Kollegen sIIRIlden Schlüsselfür diese Lager gegeben, damit
er sich diese Lautsprecheranlage für eine Parry ausleihen kann.
Die Abmachung damals lautete, dass er sich die Anlage herausnimmt und nach der pafi wieder
zurückstellt. Danach sollte er mir auch.den Schlüssel wieder geben.

Über Frage: Wann diese Party war, kann ich nicht sagen.

a

Einvernahme zur Sache

Strafsache gegen SE RI

{i F-4-
04.08.2018
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Frage-2 Was ist mit dem Schlüsselgeschehen?

DenSchlüsse.lfÜrdasLagerhabeichbiszumheutigenTagnichtmehrgesehen.lchhabeSp
Rf persönlich auch nie mehr antreffen können, obwohl ich mehrmals bei ihm angerufen habe und
auch bei ihm zu Hause war. Es kommt mir vor, als ob er mir dabei die Türe nicht öffnen wollte, da ich vor
seiner Haustüre stand und ihn angerufen habe. ln der Wohnung konnte ich das Natel läuten hören.

Auch via SMS-Nachricht hatte ich es versucht mit ihm in Kontakt zu treten. Alleine in den letzten Tagen
habe ich ihm vier SMS geschickt, er reagiert aber nicht darauf.

Frage-3 Sie legen eine WEB-Adresse vor. Was können Sie dazu sagen?

Durch Bekannte habe ich , erfahren, dass SII [über,,facebook"
beginnt seine Güter zu verkaufen. lch bin darauf auf seinen Link gegangen und dort hat[er meine
Beschallungsanlage zum Kauf angeboten. Der Kauf sollte über die Auktionsplatttorm ,,ricardo.ch"
erfolgen.

Als ilI R!bemerkt, dass ich Kenntnis davon habe, dass er via ,,facebook" auf einem ricardo-
link waren von mir anbietet hatte er binnen dreistunden der Link gelöscht.

.Es handelt sich dabei genau um diejenige Anlage, die ich ihm für eine Party ausgeliehen
hatte. Sie war zum Sofortkauf-Preis von 1'500 CHF eingestellt. Was das Mindestangebot war, kann ich
heute nicht mehr sagen.

Die Auktion wurde mittlerweile beendet, ohne dass der Artikel verkauft wurde. Diesbezüglich habe ich
die Firma ,,ricardo.ch" bereits in Kenntnis gesetzt.

Auf dieser Seite hatte er nachfolgenden Sachen zum Kauf angeboten:

Sache SA1

Beteiligung
Status

Sachbezeichnung
Anzahl
Marke
Modell/fyp
Farben

Wert
Beschreibung

Einvernahme zur Sache
Strafsache gegen SII RI

TB-Relevant
gesucht
Lautsprecher
2

JBL

Passiver PA Lautsprecher 15 Zoll JBLJRX125 500 W
schwarz,
cHF 1'50q.00
Hoch- und Mitteltöner incl. zwei Basstreibern (passiv)

{t

04.08.2oit
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Sache

Beteiligung
Status
Sachbezeichnung
Anzahl
Marke
Modell/Typ
Farben
Wert
Beschreibung
Bemerkung

Sache

Beteiligung
Status
Sachbezeichnung
Anzahl
Marke
Farben
Wert
Beschreibung
Bemerkung

SA2

TB-Relevant
gesucht
Lautsprecher
2

Electro-Voice
Eigenbau
schwarz,
cHF 400.00
Subwoofer (passiv)

Occassionskauf

SA3

TB-Relevant
gesucht
Verstärker
t
Behringer
silbergrau,
cHF 300.00
Verstärker
Occassionskauf

Frage-4 Um welche WEB-Adresse handelt es sich?

nd-
svsteme/pa-a n laee-ibl-ev-beh rineer-h h/v/a n739201g46

Frage-S Was können Sie weiters zu lhrem Lager in Nendeln sagen?

DazukannicÄgegenwärtignichtssagen,iaichkeinenZutritt,u''äin"'Lagerhabe,das_
Rf den Schlüssel nach wie vor nicht zurückgegeben hat. Zutritt kann ich nur über die Firma Confida
erhalten. Dies werde ich in den nächsten Tagen veranlassen.

Einvernahme zur Sache

m

Strafsache geeen sllll RD
04.08.2014
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Frage-5 Haben Sie die Kontaktdaten von pR-?

Ja.

078/-)

Wohnhaft ist er derzeit in Werdenberg direkt beim See. Die genaue Adresse lautet:

-Werdenberg-l
9470 Werdenberg

Weiters ist er auch auf facebook zu finden.

Frage-7 Hat es weitere Waren im Lager, die von grösserem Wert sind?

Ja, dabei handelt es sich um meine Schallplattensammlung im Wert von ca. 10'OOO.OO CHF. Wo sich diese
Sammlung derzeit befindet, kann ich nicht sagen.

Weiters sind noch zweiTechnics-Plattenspieler (MKll) im Lager, die damals B0O.OO CHF gekostet haben.

Sollten weitere Waren abhanden gekommeq sein, werde ich dies der Landespolizei zur Kenntnis bringen
Auch werde ich darum bemüht sein, die Kaufquittungen zu hinterlegen, wenn dies noch möglich ist.

Frage-8 Möchten Sie der Einvernahme zur Sache noch etwas beifügen?

Nein.

Frage-9 Nehmen Sie zur Kenntnis, dass eine Berichterstattung an die
Liechtensteinische Staatsanwa ltschaft erfolgt?

Ja

Einvernahme zur Sache

Strafsache gegen SII RI
04.08,20X9
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Frage-10

Ja.

Ende der Befragung 16:33 Uhr

Büchel ünther (Kom m issariat Sicherheit)

Einvernahme zur Sache

Entsprechen die hier gemachten Aussagen der Wahrheit?

Selbst gelesen und bestätigt

Strafsache gegen SE RID
04.0s.2018



PA Anlage JBL EV Behringer HH in Werdenberg kaufen bei ricardo.ch

-2a-
ricardo.ch autoricärdo,ch ricardoshops.ch Parlez-vous frangais?

lgrtlrirardo,ch

Seite I von2

Neu hier? M,igilsdwcrdrn oder sidt'gsEn

HllfeÜber ricardo.ch Kaufen Verkaufen My Ricardo

i ltl* xat*€elw- Flnden Meine LInks

ricardo.ch > PAs & Llveequipment > Boxerf & PA-Systeme > Artikelnummer 7392OL846

Das Angebot ist beendet. Sie können keine Gebote mehr abgeben. rlcardo,ch bietet lhnen noch viele weitere spannende
Auktionen, Fixpreis-Angebote und Kleinanzeigen. Versuchen Sie es am besten gleich mit einer neuen Suche oder schauen sich
weitere Artikel der Kategorie Boxen & PA-Systeme an.

Angebote kurz vor Ende

ffiAFs t EEi,!

Angebot verpasst? Frdgen sie den Verkäufer, ob er es wieder reaktlvieren möchte!

SR Technology lam PAAR OPAL BOXEN

?50

cHF 850.00 cHF 195.00

Mehr Angebots an?eigen

Angebot beendet
o.z.zord r2:eo

Dieser Arukel wurde für CH F 500,00 leider nicht verkauft,

PA Anlage mit
Equalizer, Endstufe,

Boxen

ct-tF 900,00

Boxenstativ mit
Kurbel bis 45kg

cHF 75.00

PA Musikanlage

Komplettset, NEU

OVP

cFtF 874.00

PA Anlage f BL EV Behringer HH
Anlage für Praberaum oder Party

ffi ffi
@@4=

Details

Artlkslnummer
73920!446

Erhöhqngsschritt
cHF 10.00

Zustand
GebEucht

Ve rfü 9bä tk€ it
Sofort lleferbär

Za h lun gsm €lh oden
garzahlung

Anzahl Besuqhe
,$5

Lief€rkondltiooen ( CH )
Abholung durch Käufer

Verkä u fer

Ben utze rna m e

Sarlna9l

Bewertungen

1 (100.00 o/. pos.)

Ort / LÄnd

9470 Werdenberq

Schweiz

lilitglled s6it

09,03.2014

Alle Angebote anzeigen

Verkäufer merken

Per Mail welterempf€hlenAhnllchen Artlkel verkaufen

Beschreibung Zahlung, Lisferung & Garantie Fraggn E Ant{orten {0) Gebot3ü5ersi6ht {O)

Es liegen aktuell noch keine Gebote vor

PA Anlage JBL F[ Behringer l{H in Werdenberg leufen

Eoxen & PA-Systeme / PAs & Uveequipment bei ricardo.ch günstig kaufen I Artikel neu und gebrauöt kaufen & verkaufen auf dem grössten Onllne
MarktplaE der Schweiz ricardo.ch

rica rd o.ch

Sicherheit
Jobs

Tools & Services

Beliebte Marken

Hilfe & Reglemente

AGB & Reglemente

KontaK / Kundendlenst

Mit ricardo.ch verbinden

Facebook Tsrittsr

http://www.ricardo.ch/kaufen/musik-und-musikinstrumente/pas-und-liveequipment/bo... 04.08.2018
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Copyrlght @ 1999-201f by rlcardo,ch . Alle Redtte vorbehatten

http://www.ricardo.chlkaufen/musik-und-musikinstrumente/pas-r:nd-liveequipment/bo... 04.08.2019
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LANDESPOLIZEI
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN

Fotodokume ntation

Fall-Nr.:

Ereignis:

Ort:

Datum:

Erstellt am/ durch:

Bemerkungen:

FL 20ß-08-0031

StGB Vermögen (Diebstahl)

FL-9485 Nendeln, Istrasse l!
Sonntag, 12. Januar 2016ca. 19:00 Uhr bis Montag, 4. August 2019 ca: 15:00
Uhr

28.O8.20W / Büchel Günther

Gewerbeweg4 | 9490Vaduz I Uechtenstein lT+423 2367LLll F+4?3?:3677 22 | info@landespolizei.li lwww.landespolizei.li



Fall-Nr. 2014-08-0031 bugu 28.08.2018 -g-- 2/3

Lautsprecher, die auf dem lnternet-
Plattform "ricardo,ch" zum Verkauf
angeboten wurden.
Bild: nricardo.ch"

t

1, Fragliche Endstufe "behringer", die auf der lnternet-Plattform "ricardo.cih" zum Verkauf
eingestellt war,
Bitd: "ricardo,ch"



Fall-Nr

4E+. 4:llg- a+. $*:'*4. 4." t r*'rar-i.i -:idr,-

PA AEtage rBL FJ 8€hrlilgEf HH
s?t irR*'?5 d?i$*J

Die fraglichen Lautsprecher sind in einem Proberaum. aufuestellt Das Bild stammtvom "Facebook"-
Account von SIIII Rt
Bild: "facebook"

I;,i !!1a-i*Jr-ä -L.- +*r +.r+: E;,E:l+Ee

;*iri{iiiic-th .i..f4#e ::r+ -'rr|* -irl;H: +Ea

6rar+hd6*äifubilkl6ri?& ä$ EiGjhiddc*ir4+JE+
eainjl iiiF.itrQd*erJ dic\s-:'€ä+1ii 

= !n bäe ?!*#-$!rn!E äS! *dEä jst
rgh ftE&kFtbüP:.äd-R!c

Alg*@ftr€ru ErdE

n E ffiH=

r-t-4'?r

Ix.riFrr
El

0*i# nFräFjo@ !**ivd

ffiffiil Angebo! wie es auf ricardo.ch eingestellt
war. Die Beschallungsanlage fand jedoch
keinen Käufur:

1 Verkäufer/in: Sarinagl

P -{tl4r l0{ lV 8.h6!er'r}r

c,'#+r F -tuk: ilrtF.,+ r d.

n++t.---a, ireiri

erree+ O G
Z Ort: 9470 Werdenberg / guchs
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FÜRSTENTU M LIEC HTENSTEIN

FÜRSTLIcHES

LANDGERICHT
13 UR.20r 8.360

oN2

Strqf reg isterq u s ku nft

geb. om lI.l?81

ist im liechtensteinischen Strofregister nichl vezeichnet.

Fürstliches Londgerichl
Voduz, 03.09.2018

SPANIAGASSE 1 . 9490 VADUZ . TELEFON +423 - 236 61 11 . TELEFAX +423 - 236 65 39
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5chweizerische Eidgenossenschaft
Conf6d6ration suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

-ltA- "\ _J l3t€ ?artg, 36ö
Eidgenössisches Justiz- und Polizeid
Bundesamt für Justiz BJ 

-S

Auszug aus dem Schweizerischen Strafregister
Ersuchende Behörde: Fürstl.-liechtensteinisches Landgeright Vaduz FL
Benutzer: 2054719 AKenzeichen:
Pers.Nr.: 226283272

13 UR.2olt.360

Name(n):

Geburtsname:

Vorname(n):
Geburtsdatum:

Geburtsort:
Heimatort:

Heimatstaat:

Name Vater:
Name Mutter:
Zivilstand:
Wohnort:
Adresse:

s-l
S-RI
Itget

VADUZ

E04.09.201808:1
Geschlecht:

Name Ehegatte:

c/o:

Schweiz

ledig
9470 Buchs SG

Unterschrift

Kuzzeichen: GES

Datum: 06.06.2014
Tatart 1:

Behörde: Untersuchungsamt Altstätten
Diebstahl

Aktenz:
Tel-Nr:

sT.2014.18467 HPK
058 229 64 00

1) 03.07.2012 UntersuchungsamtAltstätten
Vergehen nach Art. 19 Abs. 1 des Betäubungsmittelgesetzes

BetmG 19/1
A1.07 .201 1 . 08.02.2012

Vergehen gegen das BG itber die Betäubungsmittel
aBetmc 19/1

01.06.201 1 - 30.06.20.1 I

Geldstrafe 150 TagessäEe zu 30 CHF
bedingt vollziehbar, Probezeit 3 Jahre

Aktenz: 5T.2012.03749
Strafmandat
Eröffnet: 03.07.2012
Rechtskrafi; 03.07.2012

lD: 3908437 1t1 3.09.201, | 14:21:12
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FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN

FÜ RSTLIcH ES

LAN DG E RIC HT z.le-; ZCzg+Z
Aktenzeichen bitte immer onführen

'-J3JJRJ0+8.36q-
oN r7

An die
Stootso nwoltschoft Ho m burg
Gorch-Fock-Woll I5
20355 Homburg

Voduz, 13.12.2018/EBAN

lnternolionqles Rechlshilfeersuchen im Strofuerfqhren gegen RI
sJ|| geb. 22.01.1981, wohnhqfl in 2OgSg Homburg, (

tEllrossell,

Ersuchen um Einvernqhme des Genonnten ols Verdöchligen

Sehr geehrte Domen und Herren

Dos Fürstliche Londgericht in Voduz führt strofrechtliche Vorerhebungen
'.!gegen

Rrrrsll
seb.-198],
wohnhoft on der 

-strosse 

I 20359 Homburg, Deutschlond,

wegen des Verdochts der Vergehen noch den gg 133 Abs 'l und 135 Abs I
liechte nstein isch en Stro fg eselzb u c hes (StG B) .

Dem liegt fotgender: Sqchverholl zugrunde:

Rf SI wird verdöchtigt, eine ihm onvertroute Soche, nömlich
eine komplette Beschollungsonloge, die er sich Anfong 2016 von Df

SPANIAGASSE 1 '9490 VADUZ'TELEFON +423 -236 61 't1 .TELEFAX +423 - 236 65 39
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FfJ für eine Porly ousgeliehen hotte, veruntreut zu hoben, indem er
diese om Logerort vereinborungsgemös5 obholte, ii.ru sodonn qber näch
der ongeblichen Porty nicht mehr in den Logerroum in FL-9485 Nendeln on
der Iltrtrossef zurückbrochte.
StottdessenhotSqIAnfongJuli2o16diebetreflende
Beschollungsonloge ouf der lnfernetplottform,,www.ricordo.ch" zum Kouf
ongeboten. Bei ,,ricordo.ch" hondelt es sich um einen lnternetdienst, der mit
,,e-boy" vergleichbor ist. Dos entsprechende Angebot wurde ouf der
Versteigerungsplottform,,ricordo.ch" om 06.07.2015 um j2.40 beendet, fcnd
jedoch keinen Köufer. Es entstond für UIl 

- 

ein
Vermögensschoden von 2'2OO CHF, dq er die betreffende Anloge bis heute
nicht zurückerholten hot und ouch keine Kenntnis dovon besiff, wo sich diese
dezeit befindet.

Zudem wird Rr SI verdöchtigt ouch den schlüssel zum
gegenstöndlichen Logerroum in FL-9485 Nendeln on der llEFtrosse
InichtmbhronDrrdousgehöndigfzuhoben.lnderFolge
musste 

- 

dqs Türschloss quswechseln lossen, wos einen
Vermögensschoden von 350 CHF verursochfe.

S- wor sodonn für den Geschödigten F-t nicht rnehr
erreichbor, wesholb dieser bei der Londespolizei Strofonzeige erstqitete. lm
Tuge der von der Sfootsonwoltschcft oufgrund dieser Strofonzeige
beontrogien gerichtlichen vorerhebungen wurde Rt sllE
internotionol zur Aufentholtsermiltlung ousgeschrieben, zumol er unbekonnten
Aufentholts wor, sodoss er mit dem gegensiöndlichen Totverdocht bislong
nicht konfrontiert werden konnte. Diese Ausschreibung hot sodonn ergeben,
doss ous den Einwohnerdoteien von Homburg hervorgehen würde, doss die
oktuelle Anschrift des R- se, geb. om 

-.198't 
wie folgt loutet:

,,Efbtrosse a, 20359 Homburg, Deutschlond". 

-

EsbestehtdoherderVerdochtRrrryhqbeinBezugcufdie
Beschollungsonloge eine veruntreuung noch g .l33 Abs I SIGB begonge-n,
indem er die ihm onverlrouie Soche nichf mehr zurückgebrochi und in der
Folge sogqr versuchf hot, die betreffende Anloge zu verkoufen.
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.lm Hinblick ouf dqn Schlüssel besieht. der Verdochi einer douerholfen
sochentziehung noch ,l35 Abs I' stGB, dc er ouch diesen nicht on D1!
Üzurückgegeben hot.

Vor diesem Hintergrund gelonge ich gestüffi ouf
Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strofsochen
Schengener Durchführungsübereinkommen über
Stootsonwoltschott mit diesem

dqs Europöische
(ERHÜ) sowie dos

Antrog der

Rechtshilfeersuchen

on Sie, R- S-, geb. Il98l, 

-ltrosse 

L 20359
Homburg, ols Verdöchtigen zu vernehmen. Dobei mögen ihm die Frogen
gemöss beiliegendem Frogenkotolog sowie ollföllige weifere, sich ous seinen
Antworten ergebenden Frogen gestellt werden.

lch ersuche Sie, die Befrogung enfsprechend zu protokollieren und dos
Protokoll sodonn im Rechtshilfeweg somt ollfölliger Beilogen, die der
Verdöchtige onlösslich seiner Befrogung dem Befrogenden oushöndigt, zu

übermitteln.

Die Voroussetzungen, um die erbetenen Rechtshilfehondlurngen zu sefzen,
eine e.ntsprechende verontwortliche Einvernqhme durchzuführen und dos
entsprechende Protokoll on eine ouslöndische Strofverfolgungsbehörde zu
übermitteln, sind noch liechtensteinischem Recht erfülli.

SolltedieEinvernohmederdesVerdöchtigenUS-nichtinlhren
Zusföndigkeitsbereich follen, ersuche ich um Weiterleitung dieses Ersuchens

o n die dofür zustö ndig e Sioatso nwoltschoft od er Strofverfol gu ngsbehörde.

lch donke lhnen für lhre Bemühungen. Für ollföllige Rückfrogen stehe ich
gerne zu lhrer Verfügung ('Telefon-Nr.: 00423 236 65 67, Fox-Nr.: 00423 236 65 69

oder E-Moil : onton.eberle@gerichte.li)
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Freundliche Grüsse
es gericht

Dr. Anton Eberle
Fürstlicher Lo ndrichter

Beilogen:

Wortlout der SS 
.l33, .l35 

des liechtensteinischen SIGB

Frogenkotolog
Merkblqtt,,Rechte und Pflichten im Strofuerfohren"
Kopie des Abschlussberichts der Londespolizei vom 28.08.201& (ON 1)
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FÜRsTENTU M LIECHTENsTEIN

FU RSTLICH E5

LANDGERICHT
. FRAGENKATALOG.

hilfeweise verqntworlliche vernehmung des RI
geb. d.l 981, 

-lslrossel, 

203s9
Homburg, wegen Verdochls der Verunfreuung sowie der

douernden Sqchenlziehung

Der gegenstöndliche Frogenkotolog ist exemplorisch und konn bei Bedorf
und noch Ermessen des Befrogenden obgeönderf oder ergönzt werden.

Eingongs sollfe der Verdöchtige zu seinen persönlichen Verhöltnissen befrogt
und ihm die strofboren Hondlungen, deren er verdöchtigt wird, cll$emein
vorgeholten werden (siehe Sochverholtsdorstellung im Rechtshilfeersuchen).
Anschliessend sollte er dorouf qufmerksom gemocht werden, doss es ihm
freisteht, eine Aussoge zu mochen, doss seine Aussoge seiner Verteidigung
dienen, ober ouch ols Beweis gegen ihn Verwendung finden konn. Eine
Aussogeverweigerung hemmt die Untersuchung nicht unO der Verdöchtige
könnte sich dodurch seiner Verteidigungsgründe begeben.

Auch möge ihm vor der Vernehmung dos beiliegende Merkbloti ,,Rechte und
Pflichten im Strofver-fohren" ousgehöndigt und der Erholt protokollierf werden.

Insbesondere möge der Verdöchtige zu folgenden Frogen Stellung nehrnen:

1. wie sie bereits wissen, werden gegen Sie Vorerhebungen u/egen
veruntreuung nqch S 133 Abs t sGB und wegen dquernder
Sochenfziehung noch S 135 Abs 1 stGB geführf, dq sie im Jqhre 2016
vonDrUeineBeschollungsonloge(Loutsprecher,Endstufe,
diverse Kobel etc.) ousgeliehen und vereinborungswidrig nichl mehr
zurÜckgebrochl hqben. Stott der Rückgobe'sollen sie die Anloge ouf
www.ricordo.ch zum Kouf ongeboten hoben. Wie öussern Sie sich
dozu?

2. Gemäss der Aussoge- von q- (Reiloge zum
Abschlussberichl der Lqndespolizei vom 24.08.20'18, oN I As l g) hqt er
lhnen Ahfong 2016 einen Schlüssel zu seinem Logerroum qn der
AdresselEllosse a, Ll-9485 Nendeln, gegeben. Hoben Sie
diesen Schlüssel erhollen?

3. 7u welchem Zweck hot -Qjf FJ- lhnen diesen Schlüssel
übergeben?

für die rechts

SPANIAGASSE 1 . 9490 VADUZ . TELEFON +423 - 236 6t 1 1 . TELEFAX +423 - 236 65 39
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4. Über Vorhqlt Bilder in der. Beiloge zum Abschlussbericht der
Londespolizei vom 24.08.2019 (ON 1 AS 35-37): Hqben Sie qus dem
Logerroum von D- F- eine Beschollungsonloge, bestehend
ous 2 Loutsprechern der Mqrke JBL (Typ: Pqssiver PA Loulsprecher 15

Zoll JBL JRXl25 500 W), 2 Loulsprechern der Mqrke Electro-Voice und
einem Verstörker der Mqrke Behringer, enfnommen?

5.HerrrÖgobzuProlokoll(BeilogezUmAbschlussberichtder
Londespolizei vom 24.08.201Ü, ON 1 AS '19), doss er lhnen die kompletfe
Beschqllungsonloge für eine Porfy ousgeliehen hqt. lst dies korreH?
Wenn jo, wcmn fond'diese Poü stqtf?

6. Hoben Sie die gegenständliche Beschqllungsonloge später wieder
zurückgeberqchf? Wenn jo. wonh? Wenn nein, wieso nichl?

7. Noch den Angoben von Herrn fJ- (Beiloge zum Abschlussbericht
der Londespolizei vom 24.08.20'lQ, ON I AS 19) bestqnd die
Abmochung dorin, dqss Sie die Anloge qus dem .Logerroum
herousnehmen können und Sie diese donn ncrch der Porty wieder
zurückstellen sollen. Gqb es eine solche Abmqchung?

q. Wenn jo: wesholb hqben Sie die Anloge qm nöchsten Tog bzw
om Tog noch der Porly nicht wieder zurückgebrqchl?

b. Wenn nein: wie sqh die Abmochung belreffend der Rückgobe
der Beschollungsonloge slqlfdessen qus?

8. Befindet sich diese Anloge immer noch in ihrem Besitz?

cr. Wenn jo: wo befindet sich diese Anloge heute?

b. Wenn nein: wos hoben Sie domit gemochf?

9. Hqben Sie Anfcntg Juli 2016 versucht, die Beschqllungsonloge zu

verkoufen?

l0.Besitzen oder besqssen Sie im Johre 2014 ein Benqtzerkonlo. bei

. "ricqrdo.ch"? Wenn jo, wie lqutel der Benutzernome?

1 l. ln welcher Beziehüng stehen/ stqnden Sie zu Frou Sqrinq

12.1öuft/Lief dqs "ricordo.ch" Benufzerkontg "sqrincr9l " quf Sorino



Eh

H Seite 3

13.Über Vorholt eines A,usdrucks der Homepoge www.ricqrdo.ch (Beiloge'zum 
Abschlussbericht der Londespoiizei uo- 24.08.20U1, ON i nS Zf1,

Hqben Sie Anfqng Juli 2016 über dos Benutzerkonto ,,sqrinq91" eine
Verkqufsqnzeige bei "ricqrdo.ch" gescholtet und versucht die
gegenslöndliche Anloge zu verkqufen?

14.Wenn jo: woren Sie sich bewusst, dqss.diese Beschollungsonloge von
D- rl- stomml und noch dessen Eigentum wor, so dqss Sie
kein Rechl dozu hqllen bzw. hoben, dieses fremde Eigenfum zv
verkqufen?

15.Herr ilf beschuldigt Sie ouch, den Schlüssel für den Logerrourn
nicht mehr zurückgegeben zu hoben (siehe Beiloge zum
Abschlussberichl der Lqndespolizei vom 24.O8.2A1C, Oru 1 AS 21). Er

hqbe mehrmqls versucht Sie lelefonisch, per SMS und in ihrer Wohnung
zu erreichen, u/qs qber immer gescheilert sei. Wos sogen Sie dazu?

16. lst lhnen bewusst, doss D- ilf Kosten enfstqnden sind. weil er
ohne den Schlüssel nichl in den Logerroum gelongen konnte und
desholb d<ls Schloss <ruiwechseln lqssen mussle?

17. Hqben Sie neben der Beschqllungsonloge noch weilere Gegenstände
qus dem Logerroum von ilentnommen?

'lS.Bekennen Sie sich der Veruntreuung noch S 133 Abs 1 SiGB und der
dquerhoften Sqchenfziehung noch S 135 Abs 1 SiGB schuldig?

19.HobenSiedenSchoden,derD'dentstondenist.
wie.dergutgemocht, wenn jo: wonn und wie?

20.Möchten Sie noch etwos hinzufügen?
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Staatsanwaltschaft Hamburg
Postfach 30 52 61,20316 Hmburg Abteilung I

Fürtsliches Landgericht
Spaniagasse 1

9490Yaduz

FÜRS TENTIIM LIECHTENS TEIN

Rechtshilfeverkehr mit dem Ausland in strafrechtlichen Angelegenheiten

Dortiger Vorgang: 13 LIR.201 8. 3'b 0

Anlasen: a) Das dortige Ersuchen vom 13.12 .2018
b) Polizeilicher Vermerk vom 12.04.201,8

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vorbezeichneten AnJagen übersende ich in Erledigung des dortigen Ersuchens.

Da der Beschuldigte nicht zur Vemehawrg erschien, ist davon auszugehen, daß er keine
Angaben zur Sache machen möchte.

Hochachtungsvoll
Im.Aufuag

Bornmann
rr

Erster Staatsanwalt
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FREIE UND HANSESTADT H.AMBURG
BEHöRDE rüR rrurueRes
POLIZEI
Dienststelle LKAHH111

Az. LKA111/91(0056046t2018

(Krim inalhauptkommissarin)

-A?b *

,t:
I

12.04.2016
+49 40 428 6-71113
+4940 427312885

Datum

Telefon
Fax

VERMERK

Der Beschuldigte SilIl ist wie angegeben in Hamburg in derlltstraßefgemeldet.
Er wurde vorgeladen.
Es erfolgte kein postalischer Rücklauf.
Der Beschuldigte erschien nicht zu seinem Ladungstermin und meldete sich bis zum heutigen Tage auch nicht
an hiesiger Dienststelle.
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LIECHTENSTEINISCHE
STAATSANWALTSCHAFT
Fürstentum Liechtenstein
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Dem

Einzelrichter gemäss I 317 SIPO

beim Fürstlichen Landgericht

ES LÄIJDGEFTTCHI
\/Ar.\ii7

1 5.05.2018 0 7:5 0

Pcstaufgabe:
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Die Liechtensteinische Staatsanwaltschaft stellt gemäss I 319 Abs 1 StpO gegen

RfsQ'
geb. am 

-in 

Aarau/Schweiz,

schweizerischer Staatsa ngehöriger, led ig,

derzeitige Beschäftigung un bekannt,

wohnhaft in D-20359 Hamburg,

fffstrassef,

den

BESTRAFUNGSANTRAG:

Rl SII habe in Nendeln, Schaan und anderen Orten Liechtensteins

L. zu einem nicht mehr näher bestimmbaren Zeitpunkt im Frühjahr 20!6ein ihm
anvertrautes Gut, nämlich die ihm von DII ill leihweise zur Verfügung
gestellte Beschallungsanlage bestehend aus JBL Passivlautsprech.ern, zwei Elektro-

' Voice Basslautsprechern und einer Endstufe der Marke Behringer im Gesamtwert von
CHF 2'200.--, dadurch dass er diese auf der lnternetplattform ,,ricardo.ch " zum
Verkauf anbot und bis dato nicht an den Geschädigten retournierte, sich mit dem
Vorsatz zugeeignet, sich dadurch unrechtmässig zu bereichern;

2. dadurch, dass er den schlüssel für einen Lagerraum des D(IrF unter der
Adresse9485Nendeln,Etrasselnichtzurückgab,DllFI}
geschädigt, indem er eine fremde bewegliche Sache aus dessen Gewahrsam dauernd
entzog, ohne die Sache sie oder einem Dritten zuzueignen,

Heiligkreuz49lPostfach684lg4g0VaduzlliechtensteinlT+4232366796'F+42323667991e-maillinfo@staatsanwaltschaft.li
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RC Srrrabe hiedurch begangen

das Vergehen der Veruntreuung nach S 133 Abs 1 SIGB

das Vergehen der dauernden Sachentziehung nach S 135 Abs j. StGB

zu L:

zu 2.:

und sei hiefüi in Anwendung dei $ Ze Stöe gem. S 133 Abs. 1 SIGB zu bestrafen.

U rcrmrrusrEr N tscH E SrnnrsRruwALTscHAFT
Vaduz, 9. Mai 2OLSIBRCI/BRCI

Dr. Christine Brrlcker
(Staatsanwälti

Für die Richtigkeit
die Leiterin der äftsabteilu ng:



14 EU 19.72

BESCH LUSS

Die Schlussverhondlung wird qnberqumt quf

Mittwoch, 30. Jonu or 2020, 13:00 Uhr, Verhondlungssqql S.

Verfügung

Lode mit Rückschein:

Beschuldigte(r)
somt Gs des Bestrofungsontroges der Liechtensteinischen
stootsqnwoltschoft und Merkblott über Rechte und pflichten im
Strofverfohren

zu eigenen Hqnden / im RHW

2. Liechtensteinischesiootsonwortschoftzusu: 2019.130g

3.Zeuge(n)/Privotbeteiligte(r):D.F-_ouf13.O0Uhr

4. Kcl. 2l .01.2020 (WV, RS).

Fürstliches Lo nd gericht
Voduz, .l5.10.20,l9

Michoel Jehle
Fürstlicher Londrichf

oN 3t



Aktenzeichen bilte immer onführen

04 su.2018.1309

i'%ft#
PROTOKOLT

SCH LUSSVERHAN DtU NG
Voduz, 30.01 .2020

,l3.00 
UhrBeginn:

Strofsoche gegen RS

wegen: SS 133 Abs. l, ,l35 
Abs. I StcB

Anwesende:

Anwesende

Fürstlicher Lo ndrichter: Michoel Jehle

Schrififührerin: lris Feuerstein

Anklöger: Liechtensteinisc he Stootso nwoltschoft
Reinhord Fitz

Beschuldigter: RS

Verteidiger: Mog.A F, Rechtsonwolt, 9490 Voduz

Privotbeteiligte/r: DF

Die Strofsoche wird oufgerufen.

Ausschlussgründe werden nicht geltend gemocht

Der Richter stellt on den Beschuldigten die ollgemeinen Frogen über die
persön lichen Verhöltnisse, welche dieser do hingehend beo ntwortei:



Personolien wie in ON l. lch bin jetzt ober in Homburg wohnhoft, und Ä//or on
der ous ON l7 ersichtlichen Adresse.

Einkommen:
Vermögen:
Schulden:
Sorgepflichten:
Vorslrofen:

EUR 3'500.- brutio monotlich , 12 moljöhrlich
keines

keine
keine
soweit erinnerlich eine wegen BMG in der Schweiz

Verlesen wird der Bestrofungsontrog der Liechtensteinischen Stootson-
woltschoft vom 09.05.20,l 9.

Der Beschuldigte erklört, dos Merkblott ,,Rechte und Pflichten im
Strofverfohren" mit dem Bestrofungsontrog zugestellt erholten zu hoben.

Der Richier belehrt den Beschuldigten erneut, doss es ihm frei steht, Angoben
zur Soche zu mochen, doss seine Angoben jedoch sowohl zu seinen Gunsten
ols ouch gegen ihn vewendet werden können.

Der Beschuldigte gibl zur Soche vernommen on:

lch will oussogen und beholte mir dos Recht zur weiteren
Aussogeveweigeru ng vor.

lch bekenne mich nicht schuldig.

D F hot mir über meine Bitte hin seine im Bestrofungsontrog ongeführten
Geröte, olso diese Beschollungsonloge, geliehen, domit ich diese bei einer
Porty vewenden konnte. Dozu hot er mir den Schlüssel für den Roum
gegeben, in dem sich die Anloge befond. Noch der Porty sollte ich sie wieder
in den Logerroum zurückbringen und ihm den Schlüssel wieder geben.

Dos wor irgendwonn Anfong 2016, wonn genou weiss ich nicht mehr" Die

Porty wor soweit ich mich erinnern konn im Februor 2016.

lch hobe die Beschollungsonloge wie mit D F obgemocht geholt, indem ich
mir mit dem mir von D F überlossenen Schlüssel Zugong zu dem Logerroum
verschofft hobe, in dem die Anloge gelogert wor. Der Roum, wo ich die



Geröte geholt hobe, wor in Nendeln. Den Schlüssel hotte ich zuvor bei D F zu

House in Schoon von diesem übergeben erhqlten.

lch hobe die Anloge und den Schlüssel noch der Porty nicht on D F

zurückgegeben.

Gefrcgi wieso ich die ousgeliehenen Geröte und den Schlüssel nicht
zurückgegeben hobe, konn ich ongeben:

lch wollte die Beschollungsonloge on D F zurückgeben. lch hobe noch
unmittelbor noch der Porty die gesomte Anloge in den Roum verbrocht, wo
ich domols mit meiner Bond immer geprobt hobe, um sie donn, sobold ich
Zeit hötte, in den Logerroum von D F zurückzubringen.

Über Vorholt der Fotobeiloge ON I AS 37:

Dos ist genou dieser Probenroum und sieht mon dort die Anloge

Der Probenroum wor von meiner domoligen Freundin Sorino M. ongemietet
worden. lch hobe mich wenige Toge noch der besogten Porty mit ihr
zerstritten und hot sie mich ous der gemeinsomen Wohnung in Buchs

hinousgeworfen. lch hotte ob diesem Zeitpunkt gor keinen Zugong mehr zum
Probenroum und domit zu der Beschollungsonloge von D F. Der Schlüssel zum
Probenroum wor in der Wohnung von Sorino M., zu welcher ich keinen
Zugong mehr hotte, nochdem sie mich hinousgeschmissen hotte.

lch hobe Sorino M. wiederholt gebeten, sie solle mich die Geröte holen
lossen, domit ich sie D F zurückgeben könnte. Sie hot mir dos nie ermöglicht,
d.h. mir nie den Schlüssel für den Probenroum herousgegeben. lrgendwonn ist

es mir einfoch zu blöd geworden und hobe ich zu ihr gesogt, doss sie donn
dofür verontwortlich sei, doss die Anloge zu D F zurückkommt und ich domit
nichts mehr zu tun hötte.

Nochdem sie mich hinousgeschmissen hotte, bin ich bei diversen Bekonnten
on verschiedenen Orten in der Schweiz untergekommen, bevor ich donn
schliesslich wegen eines Jobongebots im Herbst 20lB noch Homburg
gezogen bin.

Über Frogen des Verleidigers:



Über Vorholt ON I AS 29:

lch hobe die Geröte nicht ouf ricordo.ch zum Verkouf ongeboien. lch wor
dori gor nicht registriert. Dos konn nur Sorino M. gewesen sein. Dos ergibt sich

ouch ous dem Benutzernomen ,,sorino9l ". Sie ist Johrgong 1 99 1

Die Porty wurde von Sorino M. zu ihrem 25. Geburtstog veronstoltet. lch hobe
ihr nur bei der Orgonisotion geholfen.

lch bin dovon ousgegongen, doss Sorino M. dofür besorgt ist, doss die
Beschollungsonloge zu D F zurückkommt.

Es stimmt, doss ich für D F noch meinem Rouswurf bei Sorino M. im Februor
2016 foktisch nicht mehr erreichbor wor. lch hotte nebst den Problemen mit
Sorino M. ouch noch sonst schwierige privote Probleme über die ich hier nicht
reden möchte. lch wor sehr oft on verschiedenen Orten und es wor olles
ziemlich chootisch. lrgendwonn hobe ich donn ouch noch die Hondy-
Nummer gewechselt.

Uber Frogen des Slqolsonwoltes:

Wo sich die Geröte bzw. die Beschollungsonloge heute befinden, weiss ich
nicht.

An den mir von D F übergebenen Schlüssel für den Logerroum in Nendeln
hotte ich gor nicht mehr gedocht, nochdem ich mich mit Sorino M. zerstritten
hotte und sie mich die Anloge nicht ous dem Probenroum holen liess. Der
Schlüssel befond sich irgendwo bei meinen Sochen.

Der Schlüssel ist mir erst wieder noch meinem Umzug ncch Homburg zuföllig in
die Finger geroten. lch wor mir gor nicht mehr bewusst gewesen, doss ich
diesen noch hotte. Nochdem die gonze Geschichte zu dem Zeitpunki schon
lönger zurücklog, hobe ich gedocht, der Schlüssel werde sowieso nicht mehr
benötigt, wesholb ich ihn ohne longe nochzudenken weggeworfen hobe. lch
bin ohne gross dorüber nochzudenken dovon ousgegongen, doss noch der
longen Zeit dos Schloss zum Logerroum ohnehin ousgewechselt worden sei,

und der Schlüssel doher von D F nicht mehr benötigt würde. Wie gesogt wor
dos irgendwonn im Herbst 2018.



lch hobe mich nie bei D F gemeldet und ihm gesogt, wos los sei. Dos wcr
sicher nicht korrekt.von mir. lch wor ober der Meinung, doss Sorino M. dos
mochen wÜrde, nochdem es jo ihre Poriy gewesen wor und sie mich die
Beschollungsonloge nicht zurückbringen liess.

t.d.k.E

Eröffnung des Beweisverfohrens:

Zeugenbefrogung:

Befrogt wird der Zeuge D F; Personolien wie in ON l, fremd; belehrt noch $$
107, 108 u. I lB StPO sowie S 288 StGB; unbeeidet; gibt on:

Meine Angoben vor der Londespolizei vom 04.08.2018 (ON 1)woren richtig
und ich erhebe diese zu meiner heutigen Aussoge.

lch hobe nie mehr etwos vom Beschuldigten gehört, nochdem ich ihm den
Schlüssel für den von mir ongemieteten Logerroum, in dem sich die
Beschollungsonloge befond, überlossen hotte.

Der Beschuldigte hotte von mir die Zustimmung. die
onklogegegenstöndlichen Geröte zum Gebrouch zu entnehmen. Gemöss
seinen eigenen Angoben benötigte ersie füreine Porty, die im Februor 2016
stottfinden sollte. Es wor obgemocht, doss er mir die Anloge spötestens Ende
Februor/Anfong Möz 2016 wieder zurückgibi. Mir wöre ouch egol gewesen,
wenn er sie noch ein- oder zwei Mol für eine Probe verwendet hötte. Doher
hobe ich ihm ouch den Schlüssel für den Logerroum in Nendeln überlossen.
Dos wor irgendwonn im Jonuor 2016 und zwor eher gegen Ende des Monots.
Der Beschuldigfe hot den Schlüssel bei mir zu House in Schoon von mir
persönlich in Empfong genommen. Wonn genou er sodonn die Anloge ous
dem Logerroum holte, weiss ich nicht.

lch hobe donn nie mehr efwos vom Beschuldigten gehört und hobe nur im
Juli 20,l6 dos Angeboi ouf Ricordo gesehen.



lch hobe bis heute weder meine Geröte noch den Schlüssel für den
Logerroum vom Beschuldigten zurückerholten

Ausser dem Beschuldigten hotte niemond Zugong zum Logerroum

lch konn ousschliessen, doss sich jemond gewoltsom Zugong zum Logerroum
verschoffte und die Beschollungsonloge stohl, weil dos Schloss intokt wor.

Über Frogen des Verteidigers:

Uber Vorholi der eigenen Aussoge wie in ON I AS 2l Froge 2:

lch wor nur einmol bei seiner Wohnung in Buchs. Eigentlich wor es die
Wohnung seiner Freundin. ln den vergongenen Togen hobe ich ihm keine
SMS geschickt. lch hobe ihm im Februor/Möz 2016 verschiedene SMS

geschickt. Donoch nicht mehr. Der Beschuldigte wor für mich ob
Februor/M öz 2016 überhoupt nicht mehr erreichbor.

Der Schlüssel für den Logerroum hot foktisch keinen Moteriolwert. Es wor ein
gonz gewöhnlicher Kobo-Schlüssel, den mon on sich für ein paor Fronken
hötte nochmochen lossen können. Dos Problem ist, doss die Confido dos
Schloss oustouschen liess, wos mich jetzt CHF 350.-- gekostet hot.

Über Vorholt der eigenen Aussoge wie in ON I AS 2l Froge 3 und ON I AS 29:

lch hobe deswegen nicht gleich Strofonzeige gegen den Beschuldigten
erstottet nochdem ich die Ricordo-Anzeige gesehen hotte, weil der
Beschuldigte immerhin einmol mein Kollege wor und ich ihm keine unnötigen
Schwierigkeiten bereiten wollte. Die Anloge wor jo zudem iotsöchlich ouch
nicht verkouft worden. lch hobe immer dorouf gehofft, doss der Beschuldigte
sich schon noch bei mir melden und mir die Anloge und den Schlüssel

zurückgeben würde. Als dies nicht der Foll wor und ich im Sommer 2018 über
Umwege zuföllig erfuhr, doss der Beschuldigte beAbs.ichtige noch Homburg
zu veziehen, bin ich im August 20]8 zur Polizei gegongen und hobe
Strof o nzeige erstottet.

Mit Sorino M. hotte ich nie Kontokt. Doss sie nicht mehr mit dem Beschuldigten
zusommen ist, hobe ich erst viel spöter erfohren.



Uber Vorholt der eigenen Aussoge wie in ON 1 AS 25 Froge 6:

Doss der Beschuldigte noch wie vor in Werdenberg on der ongegebenen
Adresse wohnhoft sei, hobe ich so nicht gesogt. Vielmehr hobe ich gesogt,
doss er früher dort wohnhoft gewesen sei und dies die letzten mir bekonnten
Kontoktdoten des Beschuldigten seien.

l.d.k.E.

Dorgeton und erörtert werden
- der Polizeiropport vom 28.08.2018 (ON I )

- die Strofregisterouskünfte ON 2 und ON 5.

Die Porteien erklören sich mit der Verlesung dieser Aktenstücke einverstonden
und vezichten ouf eine wörtliche Verlesung. Die Aktenstücke gelten somit
gemöss S l9Bo Abs. I 7rtf .6 und Abs.2 SIPO ols verlesen.

Der Verteidiger beontrogt zum Beweise dofür, doss der Beschuldigte noch der
Porty im Februor 2016 keinen Zugong mehr zur onklogegegenstöndlichen
Beschollungsonloge hotte, weil sich die Anloge in einem Roum befond, zu

welchem lediglich Sorino M. Zugong hotte, welche ihm den erforderlichen
Schlüssel trotz mehrmoliger Aufforderung nicht oushöndigte, und er dovon
ousgehen durfte, doss Sorina M. die Anloge dem D F zurückbringen würde,
sowie weiter zum Beweise dofür, doss der Beschuldigte die
onklogegegenstöndliche Beschollungsonloge nicht ouf ricordo.ch zum
Verkouf onbot, die Einvernohme der Zeugin Sorino M., cH-9420 Buchs, X-

Strosse x.

Der Stootsonwolt schliesst sich diesem Beweisonfrog zum Beweise des
Gegenteils on.

Der Richter verkündet den

Beschluss:

Der Beweisontrog ouf Einvernohme der Zeugin Sorino M. wird obgewiesen,
weil nicht onzunehmen ist, doss diese sich selbst kompromittierende Angoben
mochen werde und ihr desholb ein Aussogeverweigerungsrecht zusteht ($
108 Abs. 1Zrtf .l SIPO).



Schluss des Beweisverfohrens

Der Verteidiger beontrogt einen Freispruch, ollenfolls ein mildes Urteil.

Der Beschuldigte schliesst sich den Ausführungen seines Verteidigers on

Der Privotbeteiligte D F beontrogt den Zuspruch eines Schodenersotzbetroges
von CHF 2'200.--.

Der Siootsonwolt becntrogt Schuldspruch im Sinne des Bestrofungsontrcges
und schuld- und totongemessene Bestrofung.

Schluss der Verhondlung

Der Richter verkündet dos

Urteil

lm Nomen von Fürst und Volk

R s, des F und der s geb. N, geboren om xxx.l981, schweizerischer
Sloolsongehöriger, ledig, Techniker, wohnhqft in D-20359 Homburg, S-

slrosse x,

isl schuldig.

er hol in Nendeln, Schoon und qnderen Orlen Liechlensteins

l. zu einem nichl mehr nöher beslimmboren Zeitpunkl im Frühjohr 2016 ein
ihm qnverlroules Gut, nömlich die ihm von D F leihweise zur Verfügung
gestellle Beschollungsonloge beslehend ous JBI Pqssivloulsprechern,
zwei Eleklro-Voice Bosslqutsprechern und einer Endslufe Mqrke
Behringer im Gesqmtwerf von co. cHF 2'200.00, dodurch, doss er diese
ouf der lnlernelplqttform ,,ricordo.ch" zum verkouf onbol und bis dqto
nichl on den Geschödiglen relournierte. sich mit dem Vorsolz
zugeeignel, sich dqdurch unrechlmössig zu bereichern,



2. dodurch, doss er den Schlüssel für einen logerroum des D F on der
Adresse 9485 Nendeln, X-Slrqsse x, nichl zurückgob, D F geschödigl.
indem er eine fremde bewegliche Sqche qus dessen Gewqhrsom
douernd enlzog, ohne die Sqche sich oder einem Dritten zuzueignen.

Er hqt hierdurch zu

1. dos Vergehen der Verunlreuung noch S 133 Abs. I S|GB

2. dos Vergehen der douernden Sqchenlziehung noch S 135 Abs. I SiGB

begongen und wird hierfür unler Anwendung der S$ 28, 37 SiGB noch S 133

Abs. I SIGB zu einer

Geldslrofe von 380 Togessölzen
(im Uneinbringlichkeilsfoll zu I 90 Togen Ersqlzfreiheitsstrofe)

sowie gemöss $ 305 SIPO zum Ersolz der mit CHF 500.00 pouschol beslimmlen
Kosten des Strofuerfohrens

verurteill.

Der einzelne Togessolz wird mil CHF 20.00 bestimml. die gesomle Geldslrqfe
betrögl somil CHF 7'600.00.

Gemöss $ 43 Abs. I SiGB wird die Slrqfe für eine Probezeit von fünf (5) Johren
bedingl nochgesehen.

Der Richter erlöutert dos Urteil und erteilt Rechtsbelehrung

Noch RMB:

Der Verteidiger erklört, volle Berufung onzumelden.

Der Stootsonwolt gibt kein Erklören ob.

Ende: l3:55 Uhr

Der Richter: Die Schriftführerin:
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U RTEI L

lm Nomen von Fürsl und Volk

Dos Fürstliche Londgericht Voduz hot durch den Fürstlicher Lcndrichter
Michoel Jehle in der Strofsoche gegen R s, geb. xxx.l98l, whft. D-
20359 Homburg, s-strosse x, wegen des Verdcchtes der vergehen der
Veruntreuung noch S 133 Abs. I SiGB und der douernden Sochentziehung
noch S ,l35 Abs. I SIGB über den von der Liechtensteinischen
Stootsonwoltschoft gestellten Bestrofungsontrog, noch der om 30.0,l .2020 in
Anwesenheit der Schriftführerin lris Feuerstein, des Vertreters der
Liechtensteinischen Siootsonwoltschoft Reinhord Fitz, des Beschuldigten R S

und seines Verteidigers Mog. A F, Rechtsonwolt, 9490 Voduz, durchgeführten
öffentlichen und mündlichen Schlussverhondlung om selben Tog

zu Rechl erkonnl:

R S, des F und derS geb.N, geboren om xxx.l98l. schweizerischer
Slootsongehöriger, Iedig, Techniker, wohnhqtt in D-20359 Hqmburg,
S-slrqsse x,

isl schuldig,

er hol in Nendeln, Schoon und onderen Orlen liechtensleins

'1. zu einem nichl mehr nöher beslimmboren Zeilpunkl im Frühjohr
2016 ein ihm qnverlrqules Gul, nämlich die ihm von D F leihweise
zur Verfügung geslellle Beschollungsonloge beslehend ous JBL

Pqssivloulsprechern, zwei Eleklro-voice Bossloulsprechern und
einer Endslufe Morke Behringer im Gesomtwert von co. CHF

2'2OO.OO, dodurch, doss er diese ouf der lnternetplqttform
,,ricordo.ch" zum Verkouf onbol und bis dolo nicht qn den
Geschödiglen retournierfe, sich mit dem Vorsotz zugeeignel, sich
dqdurch unrechlmössig zu bereichern;



2. dodurch, doss er den Schlüssel für einen Logerroum des D F qn

der Adresse 9485 Nendeln, X-slrosse x, nichl zurückgob, D F

geschödigt, indem er eine fremde bewegliche sqche ous dessen
Gewohrsom dquernd enlzog, ohne die Soche sich oder einem
Dritlen zuzueignen,

R S hot hierdurch zu

l. dqs Vergehen der Verunlreuung noch S 
'133 Abs. I SIGB

2. dos Vergehen der dquernden Sqchenlziehung noch $ l35 Abs. I
StGB

begongen und wird hierfür unler Anwendung der SS 28, 37 SiGB
noch $ 133 Abs. 1 SiGB zu einer

Geldslrofe von 380 Togessölzen
(im Uneinbringlichkeitsfoll zu 1 90 Togen Ersolzfreiheilsstrofe)

sowie gemöss S 305 stPo zum Ersqlz der mil pouschol cHF 500.00
beslimmten Koslen des Slrofuerfqhrens

verurteill.

Der einzelne Togessolz wird mit cHF 20.00 beslimml, die gesomte
Geldslrqfe belrögt somil CHF 7'600.00.

Gemöss $ 43 Abs. I SiGB wird die Slrofe für eine Probezeit von fünf
(5) Johren bedingl nochgesehen.

Gründe:

Der Beschuldigte R S wurde om xxx.lg8l in Aorou/Schweiz geboren, ist

schweizerischer Stootsongehöriger, ledig, Techniker und wohnhoft in D-203S9
Homburg, S-strosse x. Er ist im liechtensteinischen Strofregister nicht
vezeichnet (ON 2). lm schweizerischen Strofregister ist der Beschuldigte mit
einer verurieilung vezeichnet (oN 5), nömlich per 03.02.20j2 wegen des
Vergehens ncch Art 19 Abs. I chBetMG durch dos Untersuchungsomt



Altstötten, wobei er ztJ einer bedingt vollziehboren Geldstrofe von l S0

Togessötzen zu CHF 30.00 bei einer Probezeit von drei Johren verurteili wurde.

Der Beschuldigte hot zu einem nicht mehr nöher bestimmboren Zeitpunkt im
Frühjohr 2016 eine Beschollungsonloge bestehend ous JBL

Possivloutsprechern, zwei Elektro-Voice Bossloutsprechern und einer Endstufe
der Morke Behringer von D F für eine Porty ousgeliehen, indem er diese, wie
mit D F vereinbort, selbst im Logerroum des D F, welchen dieser ongemietet
hotte, in FL-9485 Nendeln on der X-Strosse x obholte, dessen Schlüssel ihm
durch D F hierfür in Schoon ousgehöndigt worden wor.

Entgegen der Vereinborung mit D F hot der Beschuldigie diese
Beschollungsonloge noch Gebrouch ober nicht mehr in den Logerroum
zurÜckgebrocht oder sonst in den Verfügungsbereich des D F zurückgeführt.
Stottdessen hot sich der Beschuldigte die Beschollungsonloge mit
Bereicherungsvorsotz zugeeignet und Anfong Juli 2016 unter dem
Benutzernomen,,sorino9l" ouf der lnternetplottform,,www.ricordo.ch"
(erfolglos) bis zum 06.07.2016 zvm Verkouf ongeboten. Der weitere Verbleib
der Beschollungsonloge ist unbekonnt.

Ebenso hot der Beschuldigte dem D F bis doto den Schlüssel für den
Logerroum nicht reiourniert und diesen dodurch dem D F vorsötzlich douernd
entzogen, wobei ouch der verbleib des schlüssels unbekonnt ist.

Dem D F entstond zum einen ein Vermögensschoden von CHF 2'200.00 in
Bezug ouf die Beschollungsonloge und ferner ein weiterer
vermögensschoden von CHF 350.00 in Bezug ouf den schlüssel, do er
oufgrund des Verlustes dos Türschloss zum (ongemieteten) Logerroum
ouswechseln musste.

Beweiswürdigung:

Die Feststellungen zu den persönlichen Verhöltnissen des Beschuldigten
ergeben sich ous dessen eigenen Angoben.

Zur Beurteilung des Sochverholtes ist primör ouf die Angoben des D F im
Rohmen der Strofonzeige sowie in der Schlussverhondlung und ouf die
weiteren Erhebungen der Londespolizei (ON 1,34) obzustellen.



Die Angoben des D F, doss er dem Beschuldigten den Schlüssel zum
Logerroum Überlossen hobe, um diesem eben die Entnohme der dori
gelogerten Beschollungsonloge zum temporören unentgeltlichen Gebrouch
mit der Verpflichtung zur Rückgobe zu überlossen, und er weder die Anloge
noch den Schlüssel vom Beschuldigten zurückerholten hobe, sind dobei für
dos Gericht gloubhoft. Denn doss totsöchlich der Beschuldigte die
Beschollungsonloge on sich nohm bzw. deren letzter bekonnter Besitzer wor,
wird v.o. dodurch bestötigt, doss die Geröte unter dem Benutzernomen
,,sorino9l" ouf der lnternetplottform ,,\Mw'vy'.ricordo.ch" zum Kouf ongeboten
wurden. Ermittlungen im Umfeld von R S ergoben, doss er im Totzeitrum mit
Sorino M. liiert wor, welche 199.l geboren wurde. Do der Beschuldigte und
Sorino M. in diesem Zeitroum ouch in CH-9470 Buchs/Werdenberg wohnhoft
woren, und der Benutzer-Account ,,sorino91" ols Aufentholtsori CH-9470
werdenberg oufführt, ist totsöchlich dovon ouszugehen, doss der
Beschuldigte die onklogegegenstöndlichen Geröte unter dem
Benutzernomen ,,sorino9l" ouf ,,www.ricordo.ch" zum Verkouf onbot.
Abgesehen dovon gibt der Beschuldigte selbst zu, den Schlüssel und die
Beschollungsonloge von D F erholten, beides ober nicht on diesen
zurückgegeben zu hoben.

Nur der Vollstöndigkeit holber ist noch dorouf hinzuweisen, doss dos Schloss
om Logerroum gemöss den Angoben des D F intokt wor, wöhrend niemond
sonst Zugong zu diesem Logerroum hoiie, wobei der Beschuldigte im
relevonten Zeitroum im Besitz des Schlüssels wor, sodoss es unwohrscheinlich
gewesen wöre, doss eine dritie Person die Geröte ous dem Logerroum
entnommen hötte.

Auch doss der Beschuldigte vorsötzlich hondelte, ist völlig unzweifelhoft, zumol
ihm die Eigentümerschoft des D F und die domit bloss leihweise temporöre
Überlossung der Geröte bekonnt wor, sodoss er bewusst gegen die mit D F

getroffene Vereinborung verstiess und sich die Geröte mit
Bereicherungsvorsotz zueignete (wos ouch durch dos spötere
Verkoufsongeboi bestötigt wird) bzw. den Schlüssel zumindest
eventuolvorsötzlich douernd entzog.

Rechlliche Würdigung:

Noch S 133 Abs. I StGB mocht sich strofbor, wer ein Gut, dos ihm onvertrout
worden ist, sich oder einem Dritten mit dem Vorsotz zueignet, sich oder den
Dritfen dodurch unrechtmössig zu bereichern.



Gemöss den getroffenen Feststellungen hot sich der Beschuldigte die
Beschollungsonloge des. D F, somit unzweifelhoft ein fremdes Gut, welches
ihm vereinborungsgemöss durch D F zur unentgeltlichen temporören Nutzung
Überlossen und domit onverfrout worden wor, mit dem Vorsotz der eigenen
Bereicherung zugeeignet, indem er diese nicht vereinborungsgemöss on D F

retournierte, sondern zurückbehielt und letztlich ouch öffentlich zum Verkouf
onbot.

Domit ist der Totbestond des S 
,I33 

Abs. I StGB sowohl objektiv wie subjektiv
erfüllt und R S ist entsprechend schuldig zu sprechen.

Noch S 
,l35 

Abs. I SIGB mocht sich strofbor, wer einen onderen dodurch
schödigt, doss er eine fremde bewegliche Soche ous dessen Gewohrsom
douernd entzieht.

Gemöss den getroffenen Feststellungen hot der Beschuldigte den ihm durch
D F temporör überlossenen schlüssel zum Logerroum des D F, eine
unzweifelhoft fremde bewegliche Soche, dadurch vorsötzlich ous dem
Gewohrsom des D F douernd entzogen, ols er den Schlüssel nicht
vereinborungsgemöss wieder on D F oushöndigte, sodoss dem D F durch die
Notwendigkeit des Ersotzes des zugehörigen Schlosses ein
Vermögensschoden entstond, wobei ober dovon ouszugehen ist, doss der
Beschuldigte den Schlüssel nicht sich oder einem Dritten zueignen wollte.

Domit ist der Totbestond des S 
,l35 

Abs. I StGB sowohl objektiv wie subjektiv
erfüllt und ist der Beschuldigte entsprechend schuldig zu sprechen.

Slrqfzumessung:

Hot jemond durch eine Tot oder durch mehrere selbstöndige Toten mehrere
sirofbore Hondlungen derselben oder verschiedener Art begongen und wird
Über diese strofboren Hondlungen gleichzeitig erkonnt, so ist, wenn die
zusommentreffenden Geseize nur Freiheitsstrofen oder nur Geldstrofen
vorsehen, gemöss $ 28 Abs. I SIGB ouf eine einzige Freiheitsstrofe oder
Geldstrofe zu erkennen.

lm Hinblick ouf die Strofbemessung sind beim Beschuldigten keine Umstönde
mildernd zu berücksichtigen, dogegen ist die Begehung mehrerer Toten
erschwerend zu berücksichtigen. Unter Berücksichtigung dieser



Strofzumessungsgründe sowie der Totumstönde und des Totunwertes - D F

wurde ols Bekonnter des Beschuldigten in Bezug ouf eine freundschoftliche
Geste geschödigt, sodoss eben dieses Verhöltnis zur eigenen Bereicherung
ousgenutzi wurde, wobei R S in der Folge für D F nicht mehr erreichbor wor,
und der persönlichen Verhöltnisse des Beschuldigten erscheint dem Gericht
unter Anwendung von S 3Z StGB eine Geldstrofe von 380 Togessötzen schuld-
und totongemessen. Der einzelne Togessoiz ist mit CHF 20.00 zu bestimmen.

Eine Strofe konn noch $ 43 Abs. I SIGB unter Besiimmung einer Probezeit
bedingt nochgesehen werden, wenn onzunehmen ist, doss die blosse
Androhung der Vollziehung ollein oder in Verbindung mit onderen
Mossnohmen genügen werde, um den Beschuldigten von weiteren
strofboren Hondlungen obzuholien, und es nicht der Vollstreckung der Strofe
bedorf, um der Begehung strofborer Hondlungen durch ondere
entgegenzuwirken. Diese Voroussetzungen sind gegenstöndlich ols gegeben
zu erochten. Es sind zudem ouch keine generolpröventiven Gründe zu
erkennen, welche dem entgegenstehen würden. Entsprechend rechtfertigt
es sich, die Geldstrofe für eine Probezeit von fünf Johren bedingt
nochzusehen.

Kosten:

lnfolge der Verurteilung hof der Beschuldigte gemöss $ 305 Abs. I SIPO die
Kosten des Strofverfohrens zu trogen. Die Kosten des Strofverfohrens werden
dobei noch Ari 34 des Gebührengesetzes proxisgemöss pouschol mit
CHF 500.00 bestimmt.

Fürstliches Lond gericht
Voduz,30.0l .2020

Michoel Jehle
Fürstlicher Lo ndrichter

Für die Richtigkeit der Ausferiigung

lris Feuerstein



Rec hts mittel bele hru n g

Gegen dieses Urteil konn innert der unerstreckboren Frist von l4 Togen noch
Zustellung Berufung erhoben werden. Die Berufung konn mündlich zu Protokoll
erklört werden oder ist schriftlich in zwei Exemploren beim Fürstlichen
Londgericht in Voduz einzubringen. Die Berufung muss eine ousdrückliche
oder durch deuilichen Hinweis erkennbore Berufungserklörung, ob gegen
den gonzen lnholt oder gegen welchen Teil des ongefochtenen Urteils
Berufung erhoben wird, entholten. Ferner müssen in der Berufung die geltend
gemochten Berufungsgründe wegen vorliegender Nichtigkeit (Verletzung
eines Gesetzes) oder wegen des Ausspruchs über die Schuld (Beweisfroge)
oder über die Strofe ongeführt und begründei werden. Es können
unbeschrönkt neue Totsochen ongeführt und Beweismittel beontrogt werden,
die jedoch unter Angobe oller zur Beurteilung ihrer Erheblichkeit dienenden
Umstönde bei sonstigem Ausschluss ihrer Geltendmochung in der Be-
rufungsverhondlung bereits in der Berufungsschrift mitzuteilen sind. Wenn die
Berufung wegen vorliegender Nichtigkeitsgründe (Verletzung eines Gesetzes)
ergriffen wird, sind die geltend gemcchten Nichtigkeitsgründe deutlich und
bestimmt zu bezeichnen. Die Berufung hot ousserdem einen Antrog, der ouf
Aufhebung oder Abönderung und gegebenenfolls welche Abönderung des
Urteils louten konn, zu entholten. Mit der Berufung konn ouch der Ausspruch
Über die Kosten ongefochten werden. Wenn keine Berufung erhoben wird, ist
gegen den Ausspruch Über die Kosten nur Beschwerde zulössig, welche
ebenfolls binnen 14 Togen ob Zustellung dieser Urteilsousfertigung beim
Londgericht mündlich zu Proiokoll zu erklören oder schriftlich in einem Exem-
plor zu Überreichen ist, einen Antrog ouf Aufhebung oder Abönderung und
gegebenenfolls welche Abönderung des Kostenspruchs und die Beschwerde-
gründe zu entholten hot.



Rechtsanwaltsprüfung im Strafrecht 

Herbst 2020 

A. Aufgabenstellung 

Mit Urteil des Landgerichts („LG“) vom 30.01.2020 wurde R S dem 
Bestrafungsantrag der Staatsanwaltschaft entsprechend schuldig erkannt, er 
habe  

in Nendeln, Schaan und anderen Orten Liechtensteins 

1. zu einem nicht mehr näher bestimmbaren Zeitpunkt im Frühjahr 2016 ein 
ihm anvertrautes Gut, nämlich die ihm von D F leihweise zur Verfügung 
gestellte Beschallungsanlage bestehend aus JBL Passivlautsprechern, zwei 
Elektro-Voice Basslautsprechern und einer Endstufe Marke Behringer im 
Gesamtwert von ca. CHF 2‘200.00, dadurch, dass er diese auf der 
Internetplattform „ricardo.ch“ zum Verkauf anbot und bis dato nicht an 
den Geschädigten retournierte, sich mit dem Vorsatz zugeeignet, sich 
dadurch unrechtmässig zu bereichern; 

2. dadurch, dass er den Schlüssel für einen Lagerraum des D F an der Adresse 
9485 Nendeln, X-Strasse x, nicht zurückgab, D F geschädigt, indem er eine 
fremde bewegliche Sache aus dessen Gewahrsam dauernd entzog, 
ohne die Sache sich oder einem Dritten zuzueignen. 

Das LG verurteilte R S dafür zu 1. wegen des Vergehens der Veruntreuung nach 
§ 133 Abs. 1 StGB und zu 2. wegen des Vergehens der dauernden 
Sachentziehung nach § 135 Abs. 1 StGB, und zwar gemäss § 133 Abs. 1 StGB 
unter Anwendung von §§ 28, 37 StGB zu einer gemäss § 43 Abs. 1 StGB unter 
Bestimmung einer Probezeit von fünf Jahren bedingt nachgesehenen 
Geldstrafe von 380 Tagessätzen, im Uneinbringlichkeitsfall zu 190 Tagen 
Ersatzfreiheitsstrafe, wobei der einzelne Tagessatz mit CHF 20.-- bestimmt wurde.  

D F wurde vom LG im Verhandlungsprotokoll als Privatbeteiligter angeführt, 
obwohl er (von der Lapo über sein diesbezügliches Recht belehrt) bis zum 
Beginn der Schussverhandlung (§ 32 Abs. 1 StPO) keine Anschlusserklärung 
abgegeben hatte. Über die von D F nach Schluss des Beweisverfahrens geltend 
gemachten Entschädigungsansprüche traf das LG keine Entscheidung. 



Die Prüfungsaufgabe bestand darin, als Verteidiger*in des R S das Urteil des LG 
mit den in Frage kommenden Rechtsmitteln anzufechten. 

B. Lösungsschema mit Punkteverteilung
Das Punktemaximum beträgt 50 Punkte. Die Prüfung gilt als bestanden, wenn 
mindestens 30 Punkte erzielt werden. 

1. Form und Inhalt allgemein (3 Punkte) 

Wert gelegt wird auf eine „korrekte“ Ausführung der Berufung, d.h. eine 
Ausführung, die den an einen rechtsanwaltlich verfassten 
Rechtsmittelschriftsatz im Allgemeinen zu stellenden Anforderungen 
sprachlich, inhaltlich und formal genügt. 

2. Berufung wegen prozessualer Nichtigkeit (10 Punkte) 

2.1 § 220 Ziff. 3 StPO  

Mit Mängelrüge geltend zu machen ist, dass das LG sich mit Bezug auf die 
Feststellungen, dass R S die Beschallungsanlage mit Bereicherungsvorsatz 
auf Ricardo zum Verkauf angeboten und den Schlüssel dem D F 
(eventual)vorsätzlich dauernd entzogen habe, mit der diesen 
Feststellungen widerstreitenden Verantwortung von R S in seiner 
Beweiswürdigung überhaupt nicht auseinandersetzte. (7 Punkte) 

2.2 § 220 Ziff. 8 StPO  

Geltend zu machen ist, dass das LG die von R S beantragte Zeugin Sarina 
M. nicht zuliess. (3 Punkte) 

3. Berufung wegen materieller Nichtigkeit (32 Punkte) 

3.1 § 221 Ziff. 1 StPO (insgesamt 18 Punkte)

Zu rügen ist, dass  

a) mit Bezug auf das Vergehen nach § 133 Abs. 1 StGB  



die Strafbarkeit angesichts der Deliktsvollendung spätestens im Juli 
2016 („Verkaufsangebot auf Ricardo“) verjährt ist; (3 Punkte) 

hinsichtlich der subjektiven Tatseite die „Unrechtmässigkeit“ des 
Bereicherungsvorsatzes nicht festgestellt wurde; (3 Punkte) 

b) mit Bezug auf das Vergehen nach § 135 Abs. 1 StGB  

der objektive Tatbestand nicht erfüllt ist, weil  

der Schlüssel keinen „Tauschwert“ hat (bzw. entsprechende 
fehlende Feststellungen); (3 Punkte) 

von R S kein „Gewahrsamsbruch“ begangen wurde, weil ihm 
der Schlüssel von D F anvertraut worden war; (3 Punkte) 

die getroffenen Feststellungen die Annahme einer „dauernden 
Entziehung“ rechtlich nicht tragen; (3 Punkte) 

vom LG keine Feststellungen dazu getroffen wurden, dass R S für D 
F ab Februar/März 2016 nicht mehr erreichbar war, woraus auf 
Deliktsvollendung in diesem Zeitpunkt und damit auf Verjährung 
der Strafbarkeit geschlossen werden könnte. (3 Punkte) 

3.2 § 221 Ziff. 2 StPO (insgesamt 6 Punkte)

Zu rügen ist im Hinblick auf die Verurteilung wegen des Vergehens nach § 
135 Abs. 1 StGB, dass das LG nicht feststellte, dass der Schlüssel keinen Wert 
hatte, R S an diesen Schlüssel bis Herbst 2018 überhaupt nicht mehr dachte 
und diesen dann unbedacht wegwarf („Feststellungsmangel“).  

Bei Treffen entsprechender Feststellungen kann geltend gemacht 
werden, dass  

R S, wenn nicht ohnehin Deliktsvollendung bereits im Februar/März 2016 
und damit Verjährung der Strafbarkeit anzunehmen ist, jedenfalls nur das 
minder schwer bestrafte Vergehen der Entwendung nach § 141 Abs. 1 
StGB zu verantworten hat; (3 Punkte) 

das Vergehen der Entwendung gemäss § 141 Abs. 2 StGB ein 
Ermächtigungsdelikt darstellt, und D F keine Ermächtigung (z.B. durch 
eine PB-Anschlusserklärung [§ 2 Abs. 5 StPO]) zur Strafverfolgung des R S 
erteilt hatte. (3 Punkte) 

3.3 § 221 Ziff. 3 StPO (insgesamt 8 Punkte)



Zu rügen ist, dass das LG  

in verfehlter Anwendung von § 37 StGB eine Geldstrafe von 380 
Tagessätzen verhängte, obwohl § 133 Abs. 1 StGB (gleich wie § 135 Abs. 
1 StGB) eine Geldstrafe von maximal 360 Tagessätzen vorsieht; (4 Punkte) 

die Probezeit entgegen § 43 Abs. 1 StGB mit fünf Jahren bestimmte. (4 
Punkte) 

4. Berufung wegen des Ausspruchs über die Schuld (5 Punkte) 

Mit Schuldberufung zu bekämpfen sind die vom LG getroffenen 
Feststellungen, dass R S a. die Beschallungsanlage mit 
Bereicherungsvorsatz auf Ricardo zum Verkauf angeboten und b. den 
Schlüssel dem D F (eventual)vorsätzlich dauernd entzogen habe. 

5. Zusatzpunkte und Abzüge  

Für allfällige weitere sinnvolle Argumente werden Zusatzpunkte vergeben; 
für krass falsche Ausführungen bzw. Mängel erfolgen Punkteabzüge. 

C. Benotungsskala 

50 – 47 Punkte sehr gut 

46 – 44 Punkte sehr gut bis gut 

43 – 41 Punkte gut 

40 – 37 Punkte gut bis genügend 

36 – 30 Punkte genügend 
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